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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Innen- und Kommunalausschusses

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 6/6964 -

Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landes-
wahlgesetzes - Einführung der paritätischen Quotierung

Berichterstatter: Abgeordneter Adams

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 143. Sitzung am 28. März 2019 
wurde der Gesetzentwurf an den Innen- und Kommunalausschuss - fe-
derführend - sowie an den Ausschuss für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz und den Gleichstellungsausschuss überwiesen.

Der federführende Innen- und Kommunalausschuss hat den Gesetz-
entwurf in seiner 72. Sitzung am 2. Mai 2019, in seiner 73. Sitzung am 
6. Juni 2019 und in seiner 74. Sitzung am 27. Juni 2019 beraten. In sei-
ner 73. Sitzung am 6. Juni 2019 hat der Innen- und Kommunalausschuss 
eine mündliche Anhörung in öffentlicher Sitzung zu dem Gesetzentwurf 
durchgeführt. Der Gesetzentwurf war Gegenstand einer Online-Diskus-
sion gemäß § 96 GO.

Der mitberatende Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
hat den Gesetzentwurf in seiner 80. Sitzung am 28. Juni 2019 beraten 
(vgl. Vorlage 6/5785).

Der mitberatende Gleichstellungsausschuss hat den Gesetzentwurf in 
seiner 44. Sitzung am 3. Juli 2019 beraten (vgl. Vorlage 6/5795).

Beschlussempfehlung:

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

1. In Artikel 1 Nummer 1 erhält der Buchstabe a folgende Fassung:

"a) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 eingefügt:

'(5) Die Landesliste ist abwechselnd mit Frauen und Männern zu 
besetzen, wobei der erste Platz mit einer Frau oder einem Mann 
besetzt werden kann. Personen, die im Personenstandsregister 
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als ›divers‹ registriert sind, können unabhängig von der Reihen-
folge der Listenplätze kandidieren. Nach der diversen Person soll 
eine Frau kandidieren, wenn auf dem Listenplatz vor der diver-
sen Person ein Mann steht; es soll ein Mann kandidieren, wenn 
auf dem Listenplatz vor der diversen Person eine Frau steht.'"

2. Artikel 2 wird gestrichen.

3. Der bisherige Artikel 3 wird Artikel 2.

Dittes 
Vorsitzender
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